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                      BESCHLUSSVORLAGE - öffentlich -                         Ref.5/004/2022 Sachvortragende/r                               Amt / Geschäftszeichen Referentin Umwelt/Mobilität/Klimaschutz         Referat für Umwelt, Mobilität, Nachhaltigkeit und Christine, Dr. Meyer                            Klimaschutz Sachbearbeiter/in:     Tanja Helm Schwabach auf dem Weg zur klimaneutralen Stadtverwaltung Beratungsfolge                                   Termin           Status       Beschlussart Ausschuss für Umwelt und Mobilität             21.03.2022     nicht öffentlich Beschlussvorschlag Stadtrat                                       01.04.2022        öffentlich    Beschluss Beschlussvorschlag: 1) Der Stadtrat erkennt die Vorbildfunktion der öffentlichen Verwaltung beim Thema „Klimaneutralität“ an und beschließt auf der Grundlage der Ziele des Bundes und des Freistaates Bayern, die Klimaneutralität (bzw. THG-Neutralität) der Stadtverwaltung bis zum Jahr 2030 anzustreben. Diese Zielsetzung ist jedoch auch von rechtlichen Rahmenbedingungen von Bund und Land abhängig. 2) Der Stadtrat befürwortet grundsätzlich, eine externe Prozessbegleitung bei der städtischen Erarbeitung eines Klimaschutzfahrplans inkl. konkreter Umsetzungsmaßnahmen, wie in der Vorlage beschrieben, hinzuzuziehen. Deshalb wird die Verwaltung beauftragt, zunächst eine entsprechende Ausschreibung für die Vergabe vorzubereiten und Fördermittel aus dem Bayerischen Förderprogramm „Kommunaler Klimaschutz“ zu beantragen. Diese Unterlagen mit Kosten- und Förderangaben werden noch im Jahr 2022 dem zuständigen Stadtratsgremium zur endgültigen Beschlussfassung vorgelegt. Finanzielle Auswirkungen            X    Ja                   Nein Kosten lt. Beschlussvorschlag       Noch offen (voraussichtlich zwischen 70.000-100.000 Euro) Gesamtkosten der Maßnahme           noch offen (100.000 Euro ./. Fördermittel) davon für die Stadt Haushaltsmittel vorhanden?          Nein; werden beantragt Folgekosten?                        - Seite 1 von 6
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                      Klimaschutz I. Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den II. Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungs- Klimaschutz:                                    Optionen? X     Ja, positiv*                                  Ja* Ja, negativ*                                  Nein* Nein *Erläuterungen dazu sind im Sachvortrag aufzuführen. Seite 2 von 6
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                      I.      Zusammenfassung Bund und Länder haben die Dringlichkeit des Handels im Feld des Klimaschutzes erkannt und verbindliche Reduktionsziele in den entsprechenden Klimaschutzgesetzen verankert. Demnach ist eine Klimaneutralität bzw. Treibhausgas (THG)-Neutralität der Bundes- und Landesverwaltungen bis 2030 vorgesehen. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen auch die Kommunen mit in der Verantwortung und sollen als Vorbild fungieren. Aus diesem Grund setzt sich auch die Stadt Schwabach das Ziel, bis 2030 in der Verwaltung klimaneutral bzw. THG-neutral zu werden. Durch eine Energiebilanzierung (2008), das Klimaschutzkonzept (2013) und dem in Auftrag gegebenen digitalen Energienutzungsplan, der noch dieses Jahr fertig werden soll, liegen bereits wichtige Daten zur Erreichung des Zieles der THG-neutralen Verwaltung vor. Die Erstellung eines Klimaschutzfahrplanes bis 2030 ist daher eine konsequente Fortsetzung dieser Projekte. Im Prozess zur Erstellung eines Klimaschutzfahrplans werden bereits relevante Ergebnisse aus vorliegenden Konzepten und neue Bilanzierungen bewertet und zusammengeführt. Im Ergebnis werden schließlich konkrete CO2-Reduktionsziele festgesetzt und in einen Klimaschutzfahrplan mit konkreten Maßnahmenvorschlägen für die Verwaltung übertragen. Analog der Vorgaben des Bundesklimaschutzgesetzes (KSG) und des Bayerischen Klimaschutzgesetzes (BayKlimaG) wird vorgeschlagen, das Ziel einer klimaneutralen bzw. THG-neutralen Stadtverwaltung bis 2030 durch die Unterstützung eines Klimaschutzfahrplans anzustreben. Der Prozess soll durch einen externen Dienstleister begleitet werden. Die angestrebten und definierten Ziele sollen auch in den entsprechenden Gremien der Tochtergesellschaften eingebracht und diskutiert werden. Darüber hinaus strebt die Stadt eine gesamtstädtische Strategie im Sinne der Nachhaltigkeit an. Inhaltlich werden dabei Leitziele festgelegt, die sich an den globalen Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals = SDGs: siehe Abbildung) orientieren sollen. Demnach wäre eines der gesamtstädtischen Leitziele die Klimaneutralität. Dieses Ziel kann konkret dem globalen SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ zugeordnet werden. II.     Sachvortrag 1.      Einleitung Die Erderwärmung durch anthropogene (= durch Menschen verursachte) Treibhausgas- Emissionen ist seit langem bekannt. Daher haben sich die Teilnehmerstaaten der UN- Klimakonferenz 2015 in Paris 2015 auf das 1,5°C – Ziel verständigt. Die Rahmenerklärung des „Glasgow Climate Pacts“, die auf der internationalen Klimakonferenz COP26 beschlossen wurde, baut auf dem Pariser Klimaabkommen auf. In der Rahmenerklärung werden zum ersten Mal verbindliche Regeln für den globalen Klimaschutz festgelegt. Bis Ende 2022 sollen die Staaten daher ihre Einsparziele für ihre Treibhausgasemissionen präsentieren. Laut dem IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change/Weltklimarat) müssten die Treibhausgas-Emissionen bis 2050 weltweit auf „netto null“ zurückgehen, um das 1,5°C-Ziel mit 50%-iger Wahrscheinlichkeit noch zu erreichen. Für Staaten, aber auch die Kommunen Seite 3 von 6
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                      bedeutet dies, CO2-Reduktionsziele und die damit verbundenen Maßnahmen schnell festzulegen und umzusetzen, um das ambitionierte Ziel zu erreichen. Aus diesem Grund strebt die Stadt Schwabach einen Prozess bzw. Fahrplan zur Klimaneutralität an. Ausgangspunkt ist die „Klimaneutral“-Definition des Umweltbundesamtes . Im ersten Schritt 1 soll daher die Stadtverwaltung THG-neutral werden. Die Tochtergesellschaften (Stadtwerke / GEWOBAU) werden im Rahmen ihrer Arbeit das Thema ebenfalls aufgreifen. Die THG-Konzentration nimmt stetig zu und begünstigt damit zusätzlich den Klimawandel. Für Schwabach wird ein deutlicher Anstieg der Jahresmitteltemperatur bis 2100 erwartet. Konkret bedeutet dies, dass Sommertage bzw. heiße Tage und Tropennächte zunehmen werden - je nach Szenario durchschnittlich bis zu 38 Tage im Jahr. Zudem gibt es Hinweise, dass die Länge von Hitzeperioden zunimmt. 2.      Klimaneutralität bzw. CO2-Reduktionsziele Auf europäischer, Bundes- und Landesebene wurde die Dringlichkeit des Handels erkannt und daher Reduktionsziele in verbindliche Klimaschutzgesetze überführt. So soll gemäß des KSG eine Klimaneutralität bis 2045 erreicht sein. Nach dem BayKlimaG soll dieser Zustand sogar bereits 2040 erfüllt sein. Für die Verwaltungen des Bundes als auch des Landes gilt als Ziel-Jahr für Klimaneutralität 2030. Aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, die sich hieraus ergeben, kommt auch den Kommunen zum Erreichen dieser Vorgaben eine bedeutende Rolle zu. Dies wird auch besonders von der Bayerischen Staatsregierung bei der Begründung für das BayKlimaG betont. Andere Städte überall in der Republik und unabhängig von ihrer Größe wie zum Beispiel Augsburg, Bayreuth, Eisenach, Erlangen, Freiburg, Freising, Friedrichshafen, Hamm, Heilbronn, Iserlohn, Konstanz, Leipzig, Lörrach, München, Münster oder Nürnberg haben sich bereits auf den Weg zur Klimaneutralität gemacht. Auch der Bayerische Städtetag hat dieses Thema zum Schwerpunktthema für seine Vollversammlung im Juli 2022 gemacht. Schwabach befindet somit in der städteübergreifenden Debatte und setzt sich ebenfalls das Ziel der Klimaneutralität, um seiner Vorbildfunktion gerecht werden zu können. Die Stadt Schwabach engagiert sich seit langem für den Klimaschutz und hat sich bereits 1993 mit der Mitgliedschaft im Klima-Bündnis zu einer CO2-Reduktion von 10% alle fünf Jahre bekannt. Folglich wurden einzelne Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels umgesetzt. 2008 wurde mit einer Energiebilanz der Anfang für ein gesteuertes Klimaschutzmanagement gemacht. 2013 folgte dann das integrierte Klimaschutzkonzept. Seit 2017 ist Schwabach Mitglied im Klimapakt der Metropolregion, durch den man sich in der Metropolregion darauf verständigt hat, eine Reduzierung der CO2-Emissionen bis 2050 um 80-95% (ausgehend vom Jahr 1990) zu erreichen. Aufgrund der globalen Dringlichkeit zur CO2-Reduzierung verfasste das Klima-Bündnis 2021 die Charta der Klimabündnis- Mitglieder, in der noch ambitioniertere Reduktionsziele verankert wurden (kontinuierliche CO2-Reduktion um 30 % alle 5 Jahre). 1 Klimaneutralität ist der Zustand, bei dem menschliche Aktivitäten im Ergebnis keinen Nettoeffekt auf das Klimasystem haben. Diese Aktivitäten beinhalten klimawirksame Emissionen, Maßnahmen, die darauf abzielen, dem atmosphärischen Kreislauf Treibhausgase zu entziehen sowie durch den Menschen verursachte Aktivitäten, die regionale oder lokale biogeophysische Effekte haben (z.B. Änderung der Oberflächenalbedo (= Reflexion der Strahlung)). THG-Neutralität ist erreicht, wenn alle technisch vermeidbaren Emissionen vollständig vermieden und die unvermeidbaren Emissionen kompensiert werden. Seite 4 von 6
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                      3. Klimaschutzfahrplan für eine klimaneutrale bzw. THG-neutrale Stadtverwaltung bis 2030 Der Klimaschutzfahrplan, den es zu erarbeiten gilt, ist ein Maßnahmenplan, der aufzeigt, wie und mit welchen Konsequenzen das Ziel einer klimaneutralen bzw. THG-neutralen Stadtverwaltung bis 2030 zu erreichen ist. Die messbaren Maßnahmen zur CO2-Reduktion sind konkret darauf abgestimmt, 2030 eine klimaneutrale Verwaltung zu erlangen. Zunächst erfolgt eine systematische Herangehensweise der CO2-Reduktionsmöglichkeiten der Stadtverwaltung im Sinne der THG-Neutralität. Hierzu müssen sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung auf ihre THG-Emissionen durchforstet werden. Im zweiten Schritt müssen Bilanzierungsbereiche, festgelegt werden. Nach der Bilanzierung werden schließlich konkrete Maßnahmen und Reduktionsziele für die Bilanzierungsbereiche festgehalten. Konkrete Arbeitsschritte in diesem Prozess sind: -       Festlegung eines Systems zur THG-Bilanzierung (z.B. Greenhouse Gas Protocol: internationale Standardreihe zur Bilanzierung von THG-Emissionen) -       Definition/Abgrenzung der zu analysierenden Bereiche in der Verwaltung -       Ermittlung der konkret ausgestoßenen THG-Emissionen -       Gutachterliche Ermittlung geeigneter Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung der THG-Neutralität -       Kontinuierliches Monitoring -       Regelmäßiges Nachschärfen und Anpassen der Maßnahmen Im Rahmen eines Klimaschutzfahrplanes werden häufig drei Bereiche betrachtet und bilanziert: indirekte Emissionen aus Energiebezug: Strom und Wärme; direkte Emissionen aus eigenen Liegenschaften und Fahrzeugen; indirekte Emissionen in Wertschöpfungsketten, z.B. Dienstleistungen, Veranstaltungen. Der Unterschied beispielsweise zum digitalen Energienutzungsplan liegt darin, dass bei diesem für die gesamte Stadt allgemein CO2-Reduktionspotentiale ohne ein konkretes Ziel- Jahr festgelegt werden. Zudem wird dort nur das (technische) Wärmeversorgungspotential analysiert, Bereiche wie z.B. Heizverhalten, Fahrzeugflotte werden nicht berücksichtigt. Allerdings kann der Klimaschutzfahrplan sehr gut auf dem digitalen Energienutzungsplan und dem integrierten Klimaschutzkonzept aufbauen. 4. Ressourcen Für den Klimaschutzfahrplan ist eine umfassende Analyse, ein enger Abstimmungsprozess mit vielen Akteurinnen und Akteuren innerhalb der Stadtverwaltung sowie ein stringentes Projektmanagement notwendig. Des Weiteren ist für die THG-Bilanzierung und die darauf abgestellte Erarbeitung von Maßnahmen spezielles Fachwissen nötig. Aufgrund dieser zeitintensiven Aufgabenstellung einerseits und begrenzter personeller Kapazitäten für den Aufgabenbereich Klimaschutz innerhalb der Verwaltung andererseits bedarf es für die Erarbeitung des Klimaschutzfahrplans einer externen Prozessbegleitung. Eine finanzielle Unterstützung ist durch das bayerische Klimaschutzprogramm Bayern 2050 „Klimaschutz in Kommunen“ (Förderrichtlinien Kommunaler Klimaschutz – KommKlimaFöR) angestrebt. Dadurch ist eine Förderung von bis zu 70% der Kosten möglich. 5.      Klimaneutralität als Nachhaltigkeitsziel Das Ziel der Klimaneutralität wird eingebettet in das gesamtstädtische Vorhaben, die Stadt Seite 5 von 6
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                      im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung weiter zu entwickeln. Gesamtstädtisch ist vorgesehen, zukünftige Maßnahmen und Projekte unter dem Gesichtspunkt der Globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals = SDGs: siehe Abbildung) zu betrachten. Die sog. SDGs sollen dabei als Orientierungsrahmen bzw. strategische Leitlinien für das städtische Handeln dienen. So kann das lokale Ziel der Klimaneutralität dem konkreten globalen SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ zugeordnet werden. Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie ist bei der Koordinatorin für Kommunale Entwicklungspolitik im Bürgermeister- und Presseamt (BMPA) angesiedelt. Maßnahmen und Ziele der Aktivitäten des Referats 5 auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt werden eine wichtige Säule der Nachhaltigkeitsstrategie sein. Daher erarbeiten das BMPA und das Referat 5 in einem engen Austausch eine Bestandsaufnahme, Maßnahmen und Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie. Derzeit erstellt das BMPA übergreifend auch mit anderen Bereichen der Verwaltung die Bestandsanalyse und bereitet Veranstaltungen zur Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor. Daraus werden Ziele, Kennziffern und Maßnahmen entwickelt, die in ein Kommunikations- und weiterführendes Beteiligungskonzept münden sollen. Ein Zwischenbericht durch das BMPA ist für den Herbst im Stadtrat bzw. im entsprechenden Fachausschuss vorgesehen. Dabei werden u.a. die Fortschritte auf dem Weg zur Klimaneutralität eine zentrale Rolle einnehmen. III. Kosten Es ist anzunehmen, dass sich die Kosten für einen externen Auftragnehmer zwischen 70.000 Euro und 100.000 Euro bewegen werden. Durch eine Förderung über das Bayerische Förderprogramm „Kommunaler Klimaschutz“ nach den Förderrichtlinien Kommunaler Klimaschutz (KommKlimaFöR) könnte eine Förderung von bis zu 70% bei Bewilligung möglich sein. IV. Klimaschutz Die Erstellung eines Fahrplans zur Erreichung der THG-Neutralität hat direkt keine Auswirkungen auf das Klima. Bewertet man jedoch das Ziel der THG-Neutralitäts-Analyse ist die Maßnahme zentral für den Klimaschutz. Seite 6 von 6
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